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Rechtsbeaehren der Klägerin:
(act. 1 S. 2)

Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von EUR 150WO.OO zu be­
zahlen zuzüglich Zins zu 5% p.a.:
a. ) auf den Betrag von EUR 76'568.00 seit dem 02.06.2016 (eventualiter seit dem 
19.07.2016h und
b. ) auf den Betrag von EUR 38'332.00 seit dem 25.06.2016 (eventualiter seit dem
19.07.2016) , und
c. ) auf den Betrag von EUR 35'100.00 seit dem 23.06.2016 (eventualiter seit dem
19.07.2016) .

2. Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.

Anträge der Klägerin: 
(act. 16 S. 2)

1. Der Antrag der Beklagten, es sei auf die Klage vom 22. Januar 2018 nicht einzutreten, 
sei abzulehnen.

2. Der Eventualantrag der Beklagten, es sei das vorliegende Verfahren bis zum Entscheid 
des Handelsgehchts Paris über seine Zuständigkeit im Verfahren zwischen den gleichen 
Parteien, welches mit Zustellungsgesuch vom 3. November 2011 [recte: 2017] eingelei­
tet worden ist, zu sistieren, sei abzulehneh.

3. Es sei der Beklagten eine kurze Frist für die Erstattung einer einlässlichen Klageantwort 
anzusetzen.

4. Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.
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Anträae der Beklagten:
(act. 12 S. 3)

Es sei der Beklagten die Frist zur Erstat­
tung der Klageantwort abzunehmen und 
auf die Klage vom 22. Januar 2018 nicht 
einzutreten;

eventmliter sei der Beklagten die Frist 
zur Erstattung der Klageantwort abzuneh­
men md das vorliegende Verfahren bis 
zum Entscheid des Handelsgerichtes Pa­
ris über seine Zuständigkeit im Verfahren 
zwischen den gleichen Parteien, welches 
mit Zustellungsgesuch vom 3. November 
2011 eingeleitet worden ist, zu sistieren;

subeventmliter sei der Beklagten Frist 
flir die Erstattung einer einlässlichen Kla­
geantwort anzusetzen;

alles unter Kosten- und Entschädigungs­
folgen zulasten der Klägerin.

Geänderte Anträge der Beklagten:
(act. 20 S. 2)

Es sei auf die Klage vom 22. Januar 2018 
nicht einzutreten;

eventualiter sei das vorliegende Verfah­
ren bis zur rechtskräftigen Erledigung des 
Verfahrens beim Handelsgericht Paris 
zwischen den gleichen Parteien, welches 
mit Zustellungsgesuch vom 3. Novem­
ber 2017 eingeleitet worden ist, zu sistie­
ren;

subeventualiter sei der Beklagten Frist 
für die Erstattung einer einlässlichen Kla­
geantwort anzusetzen;

alles xmter Kosten- und Entschädigungs­
folgen zu Lasten der Klägerin.
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Das Handelsgericht zieht in Erwägung:

1. Prozessverlauf

Am 22. Januar 2018 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin hierorts ihre Klage 

ein (act. 1). Mit Verfügung vom 24. Januar 2018 wurde der Klägerin Frist zur Leis­
tung eines Kostenvorschusses von CHF 12'000.- angesetzt (act. 4). Nach Ein­
gang des Kostenvorschusses (act. 6) wurde der Beklagten mit Verfügung vom 

6. Februar 2018 Frist zur Erstattung der Klageantwort und Bezeichnung eines Zu­
stellungsdomizils angesetzt (act. 7). Mit Eingabe vom 20. September 2018 bean­
tragte die Beklagte Abnahme der Frist zur Erstattung der Kiageantwort und stellte 

den Antrag, es sei auf die Klage mangels Zuständigkeit nicht einzutreten, eventu- 
aliter sei das Verfahren zu sistieren (act. 12). Mit Verfügung vom 25. September 
2018 wurde das Doppel der Eingabe der Klägerin zugestellt und ihr Frist ange­
setzt, um sich zur Einrede der Unzuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons 

Zürich zu äussern. Die Nachfrist zur Erstattung einer umfassenden Klageantwort 
wurde der Beklagten einstweilen noch nicht angesetzt (act. 14). Am 13. Oktober 

2018 reichte die Klägerin ihre Stellungnahme ein (act. 16). Mit Verfügung vom 

17. Oktober 2018 wurde der Beklagten das Doppel der klägerischen Stellung­
nahme zugestellt und Frist zur Stellungnahme angesetzt (act. 18). Am 1. Novem­
ber 2018 erstattete die Beklagte ihre Stellungnahme (act. 20)« die am 5. Novem­
ber 2018 an die Klägerin ging (Prot. S. 9). Am 13. November 2018 reichte die 

Klägerin eine Stellungnahme ein (act. 22). Mit Eingabe vom 14. November 2018 

übermittelte die Klägerin dem Gericht eine korrigierte Version der Stellungnahme 

(act. 24 und 25). Am 1. Dezember 2018 (Datum Poststempel) ging eine weitere 

Eingabe der Klägerin ein (act. 26). Es kann offengelassen werden, ob die Eingabe 

den Voraussetzungen von Art. 229 ZPO genügt, da, wie zu zeigen sein wird, die 

Frage, ob C.bloss Verkaufsmitarbeiter oder mehr war, offen gelassen wer­
den kann.
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2. Prozessaeaenstand

Die Klägerin stützt die Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich auf 
eine in Ihren Allgemeinen Verkaufsbedingungen enthaltene Gerichtsstandsver­
einbarung. Die Beklagte erachtet demgegenüber die im Rahmenvertrag enthalte­
ne Gerichtsstandsvereinbarung für massgebend, weshalb das angerufene Gericht 
örtlich unzuständig sei.

3. Prozessvoraussetzunaen

Die Klägerin hat ihren Sitz in der Schweiz und die Beklagte in Frankreich. Es liegt 
ein Internationaler Sachverhalt vor. Da sowohl die Schweiz als auch Frankreich 

Vertragsstaaten des Lugano Übereinkommens (SR 0.275.11, fortan LugÜ) sind, 
kann die Beklagte mit Sitz in Frankreich - vorbehäitlich einer anderslautenden 

und Art. 23 LugÜ entsprechenden Gerichtsstandsvereinbarung oder einer beklag­
tischen Einlassung - gemäss Art. 2 LugÜ an ihrem Sitz sowie gemäss Art. 5 

Ziff. 1 lit. a LugÜ am Erfüllungsort verklagt werden.

Das Gericht wendet sein eigenes Prozessrecht an (lex fori), somit die schweizeri­
schen Zivilprozessordnung. Danach tritt das Gericht auf eine Klage nur ein, wenn 

die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, worunter u.a. die örtliche Zuständigkeit 
fällt (Art. 59 Abs. 1 und 2 lit. b ZPO). Bei der Gültigkeit einer Gerlchtsstandsklau- 

sel handelt es sich um eine ein^chrelevante Tatsache (Urteil des Bundesgerichts 

vom 5. September 2016 [4A_368/2016] E. 2.2.). Die Prüfung erfolgt von Amtes 

wegen (Art. 60 ZPO). Die amtswegige Prüfung der Prozessvoraussetzungen ent­
hebt die Parteien jedoch weder der Beweislast noch davon, an der Sammlung des 

Prozessstoffes aktiv mitzuwirken (vgl. Art. 160 ZPO) und dem Gericht das in Be­
tracht fällende Tatsachenmaterial zu unterbreiten und die Beweismittel zu be­
zeichnen. Dabei hat die klagende Partei die Tatsachen vorzutragen und zu bele­
gen, welche die Zulässigkeit ihrer Klage begründen, die beklagte Partei diejenigen 

Tatsachen, welche sie angreifen (BGE 139 III 278 E. 4.3 m.w.N.). Mit anderen 

Worten hat die klagende Partei, die die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts 

behauptet, die objektive Beweislast zu tragen, weil die Zuständigkeit eine positive
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Prozessvoraussetzung ist (Willisegger, Grundstruktur des Zivilprozesses, Zürich 

2012, S. 240).

Auf die Vorbringen der Parteien wird nur insoweit eingegangen, als diese zur Ent­
scheidfindung wesentlich sind.

4. Parteivorbrinoen

4.1. Standpunkt der Klägerin

Die Klägerin erachtet das angerufene Gericht aufgrund der in ihren Allgemeinen 

Verkaufsbedingungen (fortan AVB) in Art. 10 vereinbarten Gerichtsstandsverein­
barung für örtlich zuständig (act. 1 Rz. 4). Zur Begründung führt sie aus, dass 

C.(fortan C.), Chef de Marché der Beklagten, am 27. Februar 2012 

und am 2. März 2015 die AVB der Klägerin zur Anerkennung gegengezeichnet 
habe. Beide AVB würden einen handschriftlichen Vorbehalt betreffend Schreiben 

vom 20. Februar 2012 enthalten. Der Vorbehalt beziehe sich aber nicht auf die 

Gerichtsstandsvereinbarung oder das anwendbare Recht (act. 1 Rz. 4 und 4). 
C.habe diese unterzeichnet, da ab 2012 gewisse Lieferungen von Holzver­
bundstoffprodukten an die Beklagte durch die Klägerin erfolgt seien; vormals sei­
en solche Lieferungen durch die französische Gesellschaft D.____ Särl (die wie
die Klägerin zur A.^-Gruppe gehöre) erfolgt (act. 1 Rz. 12).

Zwecks Regelung der Zusammenarbeit hätten die Parteien einen Rahmenvertrag 

abgeschlossen, den die Beklagte am 24. Januar 2012 unterzeichnet habe. Die 

Klägerin habe diesen später im Zusammenhang mit der Priorität der AGB unter­
zeichnet. E.____  (fortan E.) von der Klägerin habe im Zusammenhang mit
der Unterzeichnung des Rahmenvertrags mit C,____ Kontakt aufgenommen und
sich auf gewisse logistische Angelegenheiten im Rahmenvertrag bezogen. Zudem 

habe er verlangt, dass wie in den Vorjahren die AVB der Verkäuferin zur Anwen­
dung kommen würden (act. 16 Rz. 12 mit Hinweis auf act. 13/7). C.habe 

darauf mit dem Schreiben vom 22. Februar 2012 reagiert. Er habe auch die AVB 

der Verkäuferin am 22. Februar 2012 unterzeichnet, versehentlich aber diejenigen 

der D.____ Sàrl, worin Gerichtsstand Strasbourg und die Anwendbarkeit franzö-
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sischen Rechts vorgesehen gewesen sei. Die Parteien hätten den Irrtum bemerkt, 
woraufhin C.am 27. Februar 2012 die AVB der Klägerin unterzeichnet habe 

(act. 16 Rz. 12 mit Hinweis auf act. 17/22).

C. sei nicht irgendein Verkaufsmitarbeiter, sondern "Chef de Marché ..." der
Beklagten und damit befugt gewesen, in eigener Kompetenz über AVB im Ver­
hältnis zu Lieferanten zu verfügen. Bereits in früheren Jahren habe er die AVB der 
D.____ Särl akzeptiert (act, 16 Rz. 13).

Es treffe nicht zu, dass die Parteien am 20. Januar 2015 einen weiteren Rahmen­
vertrag abgeschlossen hätten. E.habe den Vertrag für die Kiägerin unter­
zeichnet und das Unterzeichnete Exempiar der Bekiagten zur Gegenzeichnung 

zugesteiit. Dieses Exempiar sei der Kiägerin aber nie retourniert worden, womit 
der Vertrag nicht zustande gekommen sei (act. 16 Rz. 15). Mit Abiauf des Jahres
2014 habe der "Accord Commercial No. 110972" geendet (act. 16 Rz. 16). Am 

2. März 2015 seien von Seiten der Beklagten (durch C.) die AVB erneut als 

anwendbar erklärt worden, worin die Gerichtsstandsklausel zugunsten der Gerich­
te am Sitz der Klägerin und die Anwendung schweizerischen Rechts enthalten sei 
(act, 16 Rz. 17). Eine spätere Gerichtsstandsvereinbarung sei nicht verabredet 
worden (act. 16 Rz. 19; act. 25 Rz. 16).

4,2. Standpunkt der Beklagten

Die Beklagte bestreitet, dass die Parteien die in den AVB der Klägerin enthaltene 

Gerichtsstandsvereinbarung vereinbart hätten. Im Gegenteil hätten sie im Rah­
menvertrag sowie den Rahmenverträgen für die Folgejahre - letztmals im Jahr
2015 - selbst eine Gerichtsstandsvereinbarung zugunsten des Handelsgerichts in 

Paris getroffen und das Vertragsverhältnis französischem Recht unterstellt
(act. 12 Rz. lOf.). Es treffe zu, dass C.____  die AVB der Klägerin am
27. Februar 2012 unterzeichnet habe; es sei aber ausdrücklich das Schreiben 

vom 20. Februar 2012 Vorbehalten worden. Es handle sich um ein Schreiben von 

der Klägerin an die Beklagte, worin die Klägerin festhaite:

je ne peux souscrire aux conditions logistiques et d'approvisionnement proposées
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4.2. Standpunkt der Beklagten 

Die Beklagte bestreitet, dass die Parteien die in den AVB der Klägerin enthaltene 

Gerichtsstandsvereinbarung vereinbart hätten. Im Gegenteil hätten sie im Rah­

menvertrag sowie den Rahmenverträgen für die Folgejahre - letztmals im Jahr 

2015 - selbst eine Gerichtsstandsvereinbarung zugunsten des Handelsgerichts in 

Paris getroffen und das Vertragsverhältnis französischem Recht unterstellt 

(act. 12 Rz. 10 f.). Es treffe. zu, dass C. __ die AVB der Klägerin am 
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vom 20. Februar 2012 vorbehalten worden. Es handle sich um ein Schreiben von 

der Klägerin an die Beklagte, worin die Klägerin festhalte: 

"[ ... J je ne peux souscrire aux conditlons /ogistlques et _d'approvisionnement proposees [ ... ]° 
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Damit habe die Klägerin gegenüber der Beklagten klar gemacht, dass sie für die 

Bereiche Logistik und Bezahlung von den Bestimmungen im Rahmenvertrag vom 

24. Januar 2012 habe abweichen wollen. Daher habe die Beklagte sich in der 

Folge mit Schreiben vom 22. Februar 2012 bloss zu Regelungen der Logistik und 

der Bezahlung geäussert. Die anderen Bestimmungen hätten die Parteien nicht 
ändern wollen; dies gelte insbesondere auch für die Gerichtsstandsklausel zu­
gunsten des Handelsgerichts in Paris (act. 12 Rz. 25). Dass die Parteien nicht von 

den Regelungen der Rahmenverträge, insbesondere auch der Gerichtsstands­
klausel hätten abweichen wollen, werde dadurch belegt, dass die Parteien am 

27. Februar 2013, 5. Februar 2014 und 20. Januar 2015 neue Rahmenverträge 

ohne jeden Vorbehalt unterzeichnet hätten (act. 12 Rz. 26). Erst am 2. März 2015 

seien ein zweites Mal die AVB der Klägerin unterzeichnet worden, seitens der Be­
klagten sei aber erneut der Vorbehalt gemäss dem klägerischen Schreiben vom 

20. Februar 2012 gemacht worden. Damit hätten erneut die Bestimmungen des 

Rahmenvertrags gegolten und nur für die Bereiche Logistik und Bezahlung habe 

man eine andere abweichende Vereinbarung getroffen (act. 12 Rz. 27; act. 20 

Rz. 23).

Zudem handle es sich bei C.der für die Beklagte die AVB unterzeichnet 
habe, um einen Verkaufsmitarbeiter, der die Beklagte nicht in Abweichung der 

Rahmenverträge habe binden können (act. 12 Rz. 28; act. 20 Rz. 24). Es werde 

bestritten, dass E.den Rahmenvertrag nicht am 24. Januar 2012 unter­
zeichnet habe, denn auf dem Vertrag sei dieses Datum und kein anderes ver­
merkt (act. 20 Rz. 18). Ohnehin habe E.von der Klägerin der Beklagten 

den Unterzeichneten Rahmenvertrag bereits am 20. Februar 2012 zugesandt 
(act. 20 Rz. 19). Die Parteien hätten den Rahmenvertrag grundsätzlich auf der 
Grundlage der AVB von D.und der Klägerin ausgearbeitet und sich be­
wusst für einen anderen Gerichtsstand sowie die Anwendbarkeit des französi­
schen Rechts entschieden (act. 20 Rz. 20). Der Rahmenvertrag enthalte spezifi­
sche Bestimmungen und gehe daher ohnehin den AVB der Klägerin vor. Hinzu 

komme, dass die Rahmenverträge 2013, 2014 und 2015 jeweils in der Präambel 
folgenden ausdrücklichen Hinweis enthielten (act. 20 Rz. 21; act. 13/2-4):
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par dérogation ou en complément des conditions générales de vente du Fournisseur.”

Mit Schreiben der Klägerin vom 20. Februar 2012 habe die Klägerin der Beklag­
ten zwei von der Klägerin Unterzeichnete Vertragsdokumente zugestellt: Einer­
seits den Rahmenvertrag und andererseits den "Accord Commercial Régional". 
Der Rahmenvertrag für das Jahr 2015 sei rechtsgültig abgeschlossen worden; 
zudem sei ein Widerspruch nicht behauptet (act. 20 Rz. 28).

5. Rechtliches

5.1. Anwendbares Recht

5.1.1. Die von Amtes wegen zu erfolgende Prüfung der örtlichen Zuständigkeit 
setzt eine Auseinandersetzung mit den zwei Unbestrittenermassen abgeschlosse­
nen Gerichtsstandsvereinbarungen voraus. Um bestimmen zu können, ob und 

wenn ja, welche Gerichtsstandsvereinbarung vorliegend zum Tragen kommt, 
muss der Vertragsschiuss genauer analysiert und der Vertrag ausgeiegt werden. 
Dies erfolgt regelmässig nach der lex causae und nicht vertragsautonom nach 

dem LugÜ (hierzu auch Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2001 

[4C. 163/2001 E. 2b]; bestätigt mit Urteil vom 17. Juli 2012 [4A. 177/2012 E. 3.3.] 
sowie dem kürzlich ergangenen BGE 143 III 558 E, 4.1). Schwierig wird die Be­
stimmung des anwendbaren Rechts, wenn zwei Gerichtsstandsklauseln vorliegen 

und - wie hier - zwei verschiedene anwendbare Rechte in Frage kommen. Denn 

isoliert die AVB der Klägerin betrachtet, haben die Parteien die Anwendung 

schweizerischen Rechts unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts vereinbart 
(act. 3/4, Art. 11). Dem Standpunkt der Beklagten folgend haben die Parteien im 

Rahmenvertrag jedoch die Anwendung des französischen Rechts vereinbart 
(act. 13/4 Art. 10). Letzteres hätte die Anwendbarkeit des Wiener Kaufrechts zur 

Folge (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internati­

onalen Warenkauf, SR 0.221.211.1, fortan ClSG), Die Bestimmung der massge­
blichen Gerichtsstandsklausel bedingt eine Auseinandersetzung mit dem Ver­
tragsabschluss sowie eine Auslegung. Da Rechtswahlklauseln, die auch für die 

Gerichtsstandsklausel massgebend sind, in der Regel nach dem gewählten Recht 
auszulegen sind (für die Schweiz vgl. Art. 116 Abs. 2 IPRG) und zwei Rechts-
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wahlklauseln (schweizerisches Recht vs. ClSG) voriiegen, dreht man sich gewiss 

sermassen im Kreis.

5.1.2. Vorliegend ist der Rückgriff auf das anwendbare Recht - wie noch zu zei­
gen sein wird - in Bezug auf die Vertragsschlussfrage (Antrag und Annahme) so­
wie die Battle-of-forms-Problematik notwendig. Es drängt sich daher eine Ausei­
nandersetzung mit den für den vorliegenden Streitfall massgebenden Bestim­
mungen auf.

Das schweizerische Recht regeit Antrag und Annahme in Art. 3 ff. OR (vgi. auch 

Art. 123 IPRG). Gemäss Art. 6 OR gilt ein Vertrag als geschlossen, wenn wegen 

der besonderen Natur des Geschäfts oder nach den Umständen eine ausdrückli­
che Annahme nicht zu enwarten ist. Diesfalls gilt ein Vertrag als abgeschlossen, 
wenn der Antrag nicht binnen angemessener Frist abgeiehnt wird. Individualabre­
den gehen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor (Gauch/Schluep, Schweize­
risches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Zürich 2014, N 1131). Die Proble­
matik, wie vorzugehen ist, wenn die Vertragsparteien jeweils ihre eigenen Allge­
meinen Bedingungen für anwendbar halten (sog. battle of the forms), ist umstrit­
ten. Vertreten werden die Theorie des letzten Wortes (sog. last-shot-rule) sowie 

das Prinzip des partiellen Dissenses (sog. knock-out-rule), In der Schweiz vor­
herrschend ist letztere Theorie, wonach die Aligemeinen Geschäftsbedingungen, 
wenn es sich um keinen wesentiichen Vertragspunkt handelt - was zu vermuten 

ist -, zur Anwendung gelangen, soweit sie miteinander übereinstimmen. Dagegen 

sind Bedingungen, die sich widersprechen, insoweit nicht anwendbar 

(Gauch/Schluep, Schweizerisches Obljgationenrecht, a.a.O., N 1130a),

Würde man hingegen das französische Recht anwenden, welches zum ClSG 

führt, so ergäbe sich folgendes Bild: Antrag und Annahme richten sich nach 

Art. 14 ff. ClSG. Art. 18 ClSG hält fest, dass eine Erklärung oder ein sonstiges 

Verhalten des Empfängers, das eine Zustimmung zum Angebot ausdrückt, eine 

Annahme darstellt, nicht hingegen Schweigen oder Untätigkeit allein. Das Wort 
"allein" lege aber schon nahe, dass Schwelgen in Verbindung mit anderen Um­
ständen durchaus Erklärungsbedeutung zukommen könne (Schroeter, in: 
Schlechtriem/Schwenzer, Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht, München
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2013, N 9 zu Art. 18). Individualabreden gehen auch bei Anwendung des Wiener 
Kaufrechts den allgemeinen Geschäftsbedingungen vor (Schmidt-Kessel, Kom­
mentar zum einheitlichen UN^Kaufrecht, N 58 zu Art. 8 ClSG). Gemäss Art. 19 

Abs. 3 ClSG werden Ergänzungen oder Abweichungen, die sich insbesondere auf 
die Beilegung von Streitigkeiten beziehen, als wesentliche Änderungen der Be­
dingungen des Angebots angesehen. Es handelt sich dabei aber um eine wider­
legbare Auslegungsregel (Schroeter, Kommentar zum einheitlichen UN- 
Kaufrecht, N 8b zu Art. 19 ClSG). Darunter fallen beispielsweise Gerichtsstands- 
sowie Rechtswahlklauseln (Schroeter, Kommentar zum einheitlichen UN- 
Kaufrecht, N 81 zu Art. 19 ClSG). Rechtsfolge wesentlicher Abweichungen ist die 

Ablehnung des Angebots und eine Gegenofferte, die ihrerseits angenommen 

werden kann (Schroeter, Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht, N 11 zu 

Art. 19 ClSG). Die Problematik des letzten Wortes ist freilich vor allem bei der 

Venwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegeben, die als Sonder­
problem zu behandeln sind (Schroeter, Kommentar zum einheitiichen UN- 
Kaufrecht, N 12 zu Art. 19 ClSG). Die Venwendung allgemeiner Geschäftsbedin­
gungen führt fast unweigerlich zu Differenzen (Schroeter, Kommentar zum ein­
heitlichen UN-Kaufrecht, N 19 zu Art. 19 CiSG). Das ClSG enthält keine den 

"battle of the fOrms" regelnde Bestimmung. Wiederum finden sich Anhänger der 
last-shot- als auch der knock-out-rule. Vertreten wird auch ein generelles Schei­
tern des Vertragsschlusses. Vereinzelt wird auch ein Rückgriff auf das nationale 

Recht für möglich gehalten. Als ganz herrschend wird - obwohl au^rund des 

Wortlauts von Art. 19 ClSG mit erhöhtem argumentativem Aufwand verbunden -, 

die knock-out-rule vertreten. Sie hat sich auch In anderen Einheitsrechtsprojekten 

als mittlerweile ganz herrschend herauskristallisiert (Schroeter, Kommentar zum 

einheitlichen UN-Kaufrecht, N 19 ff. zu Art. 19 ClSG).

5.1.3. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Grundregeln des Vertragsschlus­
ses sowie der Auslegung des schweizerischen Rechts sowie des Wiener Kauf­
rechts - soweit vorliegend relevant - in weiten Teilen übereinstimmen. Wie noch 

zu zeigen sein wird, würden isoliert betrachtet die sich stellenden Fragen unge­
achtet des anwendbaren Rechts zum selben Ergebnis führen. Letztlich kann da­
mit die Frage, welches Recht zur Bestimmung des anwendbaren Rechts anzu-
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wenden ist, als auch die Frage, nach welchem Recht die Auslegung zu erfolgen 

hat, die schliesslich zum Resultat führt, ob und wenn ja, welche Gerichtsstands­
klausel anzuwenden ist, offen bleiben, selbst wenn mit guten Gründen vertreten 

werden könnte, dass das Gericht in einem solchen Fall sein eigenes Recht an­
wendet.

5.2. AVB vom 2. März 2015 (act. 3/4) /
Rahmenvertrag vom 20. Januar 2015 (act. 13/4)

5.2.1. Die Klägerin verlangt für im Jahr 2015 und 2016 von der Beklagten getätig­
te Bestellungen die Begleichung ausstehender Zahlungen. Die Parteien haben im 

Zusammenhang mit ihrer geschäftlichen Beziehung mehrere Rahmenverträge 

sowie zwei Versionen der AVB der Klägerin unterzeichnet. Keine der Parteien 

macht geltend, dass sie nach dem Jahr 2015 einen weiteren Rahmenvertrag ab­
geschlossen hätten. Ob die in den AVB der Klägerin enthaltene Gerichtsstands­
klausel vom 2. März 2015 zugunsten des hiesigen Gerichts anwendbar ist, hängt 
davon ab, in welchem Verhältnis diese Klausel zur im Rahmenvertrag für das Jahr 
2015 abgeschlossenen Gerichtsstandsvereinbarung steht.

Die AVB der Klägerin wurden unstrittig von C.von der Beklagten am 

2. März 2015 unterzeichnet (act. 3/4). Unbestrittenermassen wurde auch der 
Rahmenvertrag vom 20. Januar 2015 von beiden Parteien unterzeichnet 
(act. 13/4). Die Klägerin stellt nicht in Abrede, dass sie das Rahmenvertrags­
exemplar 2015 unterzeichnet und der Beklagten zur Unterzeichnung zugestellt 
hat. Ebenso bestreitet die Klägerin nicht, dass die Beklagte den Rahmenvertrag 

gegengezeichnet hat. Die Klägerin stellt sich einzig auf den Standpunkt, dass ihr 
die Annahmeerklärung der Beklagten nicht zugegangen sei (act. 16 Rz. 15). 
Selbst wenn die Beklagte dieses Exemplar in der Folge nicht an die Klägerin re­
tourniert haben sollte (was offen bleiben kann), würde dies das Zustandekommen 

des Rahmenvertrags nicht hindern: Beide Parteien haben in der Folge ihre Ge­
schäftsbeziehung weiter gelebt, wie die vorliegende Streitigkeit beweist, ohne 

dass die Klägerin auf einem Unterzeichneten Exemplar beharrt hätte. Damit würde 
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sammenfassend ist festzuhalten, dass der Rahmenvertrag vom 20. Januar 2015 

zustande gekommen ist.

Gemäss Art. 6 des Rahmenvertrags vom 20. Januar 2015 ist dieser befristet bis 

zum 31. Dezember 2015 und dauert längstens bis zum 28. Februar 2016 fort. Da 

sämtliche drei Bestellungen, die Gegenstand dieses Verfahrens sind, vor dem 

28. Februar 2016 getätigt wurden, fallen sie grundsätzlich ohne weiteres unter 

den Rahmenvertrag. Der Rahmenvertrag enthält folgende Bestimmung (act. 20 

Rz. 21, act. 13/4 S. 1):

" Le présent Accord constitue les conditions particulières par lesquelles les Parties cherchent à

ment des conditions générales de vente du Fournisseur."

Zudem findet sich im selben Dokument unter Art. 10 (direkt vor der Unterschrif­
tenzeile) eine Gerichtsstandsklausel zugunsten des Handelsgerichts von Paris 

(act. 13/4 S. 5).

Soweit die Klägerin einen Vorrang ihrer allgemeinen Bedingungen, die auch eine 

Gerichtsstandskiausel und eine Rechtswahlklausel enthalten, geltend machen 

will, so kann dem nicht gefolgt werden. Selbst wenn in früheren Verträgen mit an­
deren Parteien solches gelebt worden wäre; entscheidend für die streitgegen­
ständliche Forderung ist in erster Linie der Wortlaut des Vertrags vom 20. Januar 
2015, der das Ergebnis von Vertragsverhandlungen ist. Darin findet sich nun aber 

in der Präambel wie gezeigt kein Vorrang der kiägerischen AVB, vielmehr sollen - 

wie eingangs zitiert - die im Rahmenvertrag enthaltenen Bestimmungen anwend­
bar sein und die AVB der Klägerin nur ergänzend Anwendung finden. Mit dieser 

Präambel drücken die Parteien nun aber gerade gemeinsam aus, wie sie die 

Rangfolge sehen. Im Übrigen spricht auch für die Spezialität des Rahmenver­
trags, dass teilweise Bestimmungen durchgestrichen oder handschriftliche Ergän­
zungen angebracht worden sind. Die Bestimmungen stellen folglich das Ergebnis 

von Vertragsverhandlungen und keine ailgemeinen Geschäftsbedingungen dar.

Es mag zwar zutreffen, dass C.die AVB (inklusive der Gerichtsstandsver­
einbarung, worauf die Klägerin die vorliegende Klage stützt), nach dem Abschluss
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des Rahmenvertrags - nämlich am 2. März 2015 - Unterzeichnete. Dem zeitli­
chen Element vermag aber angesichts der von den Parteien vereinbarten Rang­
folge keine entscheidende Bedeutung zuzukommen.

Auch der in den AVB Unbestrittenermassen enthaltene handschriftliche Vorbehalt 
führt zu keinem anderen Ergebnis; Oie Parteien sind sich zwar uneins, ob die E- 
Mail vom 20. Februar 2012 oder der Brief vom 22. Februar 2012 Vorbehalten wur­
de (act. 16 Rz, 25 Fn 1; act. 20 Rz. 38). Dies ist aber letztlich nicht entscheidend. 
Massgebend ist, dass sich nirgends eine explizite Vereinbarung eines Vorbehalts 

der AVB der Klägerin entnehmen lässt. Die Klägerin schlug zwar unstrittig vor, 
man solle doch ihre AVB anwenden. Die Beklagte nahm auf diesen Vorschlag 

Bezug, verwarf ihn aber zumindest implizit und schlug gewisse Änderungen, die 

zwischen den Parteien Gegenstand der Vertragsgespräche bildeten, vor. Dabei 
hatte es in der Folge auch sein Bewenden. Es kann folglich nicht gesagt werden, 
dass die Parteien mit dem handschriftlichen Vorbehalt den Vorrang der klägeri- 
schen AVB vereinbart hätten, ist es doch letztlich bei einer nicht angenommenen 

Offerte geblieben. Wie eingangs dargelegt, haben die Parteien vielmehr eine er­
gänzende Anwendung der AVB der Klägerin vereinbart. Damit kann die Frage, ob 

C.überhaupt für die Beklagte zeichnungsberechtigt war, offen gelassen 

werden.

Die in den AVB der Klägerin erwähnte Rechtswahl und Gerichtsstandsklausel ge­
langen somit nicht zur Anwendung.

5.2.2. Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass beide Gerichtsstands- so­
wie beide Rechtswahlklauseln Vertragsinhalt geworden wären - was wie gesagt 
nicht der Fall ist -, würde ein Fall von zwei sich gegenseitig ausschliessenden 

Allgemeinen Bedingungen vorliegen. Damit würde ein partieller Dissens vorliegen 

und keine der zwei Gerichtsstandsklauseln bzw. Rechtswahlklauseln wäre ver­
einbart worden. Diesfalls würde sich die Zuständigkeit nach den allgemeinen 

Grundsätzen und damit, da die Beklagte nicht Sitz in der Schweiz hat (vgl. Art. 2 

LugÜ), nach Art. 5 LugÜ richten. Da der Erfüllungsort im vorliegenden Fall unstrit­
tig in Frankreich lag, wäre jedenfalls ein Erfüllungsort in der Schweiz - und damit 
eine Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte - ohnehin zu verneinen.
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5.2.3. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Handelsgericht des Kantons 

Zürich zur Beurteilung der Klage örtlich nicht zuständig ist. Vor diesem Hinter­
grund erübrigen sich Ausführungen dazu, ob die vorliegende Streitigkeit mit der­
jenigen vor dem Handelsgericht in Paris i.S.v. Art. 28 LugÜ in Zusammenhang 

steht. Auf die Klage ist nicht einzutreten.

6. Kosten- und Entschädiaunasfolaen

Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung (vgl. 
Art. 95 Abs. 1 ZPO), werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintre­
ten gilt die klagende Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Ausgangsge­
mäss wird die Klägerin vollumfänglich kosten- und entschädigungspflichtig.

Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des 

Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 

GOG), während die Höhe der Parteientschädigung gemäss der Verordnung über 
die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 festzusetzen ist 
(AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. §48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 AnwG). Sowohl die 

Gerichtsgebühr als auch die Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach 

dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 

Abs. 1 lit. a AnwGebV).

Ausgehend vom von der Klägerin angegebenen Streitwert von CHF 176'040.- 
(vgl. act. 1 Rz. 7), der von der Beklagten unwidersprochen blieb (vgl. act. 12), be­
trägt die streitwertabhängige, ordentliche Gerichtsgebühr (vgl. § 4 Abs. 1 

GebVOG) rund CHF 12'000.-. Unter Berücksichtigung des Aufwands des Ge­
richts, der durchschnittlichen Schwierigkeit des Falls wie auch der Verfahrenser­
ledigung ohne Anspruchsprüfung ist diese auf CHF 5'000.- zu reduzieren, der 

Klägerin au^uerlegen und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu be­
ziehen (vgl. Art. 111 ZPO).

Die Grundgebühr für die Parteientschädigung beträgt - ausgehend von einem 

Streitwert von CHF 176'040.- rund CHF 15'000,- (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Der An­
spruch auf die Grundgebühr entsteht indes erst mit Erarbeitung der Klagebegrün-
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dung bzw. der Klageantwort (§11 Abs. 1 AnwGebV). Vorliegend nahm die Be­
klagte jn zwei Eingaben Stellung zur Frage der örtlichen Zuständigkeit, verfasste 

aber keine "einlässliche" Klageantwortschrift. Unter Berücksichtigung der Verant­
wortung (der vorliegende Entscheid erforderte u.a. eine Rüge der fehlenden örtli­
chen Zuständigkeit) und des Zeitaufwands (vgl. § 4 Abs. 2 AnwGebV) sowie der 

(streitwertabhängigen) ordentlichen Parteientschädigung nach § 4 Abs. 1 Anw­
GebV in einem solchen Fall, ist die Paiteientschädigung auf CHF 6'000.- festzu­
setzen (vgl. auch § 11 Abs. 2 AnwGebV). Somit ist die Klägerin zu verpflichten, 
der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 6'000.- zu bezahlen.

Das Handelsgericht beschliesst:

1. Auf die Klage wird nicht eingetreten.

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF S'OOO.-.

3. Die Gerichtskosten werden der Klägerin aufeiiegt und aus dem von ihr ge­
leisteten Kostenvorschuss gedeckt.

4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von 

CHF 6’000.- zu bezahlen.

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage der 

Doppel von act. 22 bis 27.

6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb 

von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be­
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit­
wert beträgt CHF 176*040.-.
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